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Beitritt für Bildungslösungen

Beitrittsnummer
Von Microsoft auszufüllen 82301251

Nummer des Qualifizierenden 
Beitritts (sofern zutreffend)

Vom Partner auszufüllen

Nummer des Früheren Beitritts 
(sofern zutreffend)

Vom Partner auszufüllen
71711594

Dieser Beitritt muss für seine Wirksamkeit an ein Formblatt für 
Unterschriften angefügt werden.

Dieser Beitritt in Microsofts Bildungslösungen wird zwischen den auf dem Unterschriftsblatt bezeichneten 
juristischen Personen zum Zeitpunkt des Inkrafttretens geschlossen.

Dieser Beitritt besteht aus: (1) diesem Vertrag, (2) den Bestimmungen des auf dem Formblatt für 
Unterschriften angegebenen Campus- und School-Vertrags, (3) den Produktbestimmungen, (4) den 
Bestimmungen für Onlinedienste, (5) ggf. Formblättern für zusätzliche Kontaktpersonen, dem Formblatt 
für Frühere Beitritte/Verträge und sonstigen Formblättern, die möglicherweise benötigt werden, (6) den 
Ergänzende Bestimmungen für Onlinedienste, wenn es sich beim Campus- und School-Vertrag der 
Einrichtung um eine Version von 2009 oder eine frühere Version handelt und die Einrichtung 
Onlinedienste bestellt, und (7) den unter diesem Beitritt eingereichten Bestellungen. Dieser Beitritt kann 
nur unter einem Campus- und School-Vertrag der Version 3.4 oder höher abgeschlossen werden. Durch 
Abschluss dieses Beitritts erklärt sich die Einrichtung damit einverstanden, durch die 
Geschäftsbedingungen des Campus- und School-Vertrags gebunden zu sein.

Wirksamkeitsdatum. Wenn die Einrichtung Software Assurance- oder Abonnementlizenzen aus einem 
oder mehreren früheren Beitritten oder Verträgen erneuert, ist das Datum des Inkrafttretens der Tag, an 
dem der erste vorherige Beitritt oder Vertrag abläuft oder endet. Wenn der Beitritt verlängert wird, dann 
ist das Wirksamkeitsdatum des Verlängerungszeitraums der Tag nach dem Datum des Ablaufs der 
anfänglichen Laufzeit bzw. des ablaufenden Verlängerungszeitraums. Andernfalls ist das 
Wirksamkeitsdatum das Datum, an dem Microsoft diesen Beitritt annimmt. Jede Bezugnahme auf 
„Jahrestag“ bezieht sich auf den Jahrestag des Inkrafttretens der jeweiligen Erst- oder Erneuerungsfrist 
für jedes Jahr, in dem dieser Beitritt in Kraft ist.

Laufzeit. Dieser Beitritt läuft entweder 12 oder 36 volle Kalendermonate nach dem Datum des 
Inkrafttretens des Beitritts ab, je nach Wahl der Einrichtung, kann aber früher beendet werden, wie im 
Campus- und Schulvertrag der Einrichtung vorgesehen. Bitte wählen Sie nur eine anfängliche 
Beitrittsdaueroption:

12 volle Kalendermonate 36 volle Kalendermonate

Frühere Beitritte. Bei einer Verlängerung von Software Assurance oder Abonnementlizenzen aus einem 
anderen Beitritt oder Vertrag muss die Nummer des früheren Beitritts oder Vertrags in dem jeweiligen 
Kästchen oben angegeben werden. Wenn die Verlängerung von mehreren Beitritten oder Verträgen oder 
die Übertragung von Software Assurance- oder MSDN-Details erfolgt, muss das Formular Vorheriger 
Vertrag/Beitritt verwendet werden.
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Bestimmungen

1. Definitionen.
Die in diesem Beitritt verwendeten, aber nicht definierten Begriffe werden im Campus- und Schulvertrag 
definiert. Außerdem gelten folgende Definitionen:
„Zusätzliches Produkt“ ist ein Produkt, das in den Produktbestimmungen als solches aufgeführt ist und 
von der Einrichtung unter diesem Beitritt ausgewählt wird.
Dem Begriff „Kunde“ in seiner Verwendung in bestimmten ergänzenden Formblättern (z. B. dem 
Formblatt für Unterschriften) kommt die gleiche Bedeutung zu wie „Einrichtung“.
„Bildungsplattformprodukt“ bedeutet jedes Produkt, das von der Einrichtung im Rahmen dieses Beitritts 
ausgewählt und in den Produktbestimmungen als „Bildungsplattformprodukt“ bezeichnet wird. 
Bildungsplattformprodukte dürfen nur auf einer Organisationsweiten Basis oder für die volle 
Studentenanzahl lizenziert werden.
„Qualifizierter Nutzer von Forschung und Lehre“ bezeichnet einen Mitarbeiter oder Vertragspartner (außer 
Studenten), der auf ein Bildungsplattformprodukt zum Nutzen der Einrichtung zugreift oder dieses nutzt.
„Ablaufdatum“ ist das Datum, an dem der Beitritt abläuft.
„Einrichtung“ ist die juristische Person, die (1) am Wirksamkeitsdatum dieses Vertrages ein Qualifizierter 
Nutzer für Forschung und Lehre ist (wie unter http://www.microsoft.com/licensing/contracts definiert) und 
diesen Vertrag mit Microsoft abgeschlossen hat, oder (2) ein Verbundenes Unternehmen der Einrichtung, 
das unter diesem Vertrag einen Beitritt abgeschlossen hat. Sofern es sich bei der Einrichtung um einen 
Schulbezirk handelt, umfasst der Begriff „Einrichtung“ alle teilnehmenden Schulen desselben Bezirks.
„Organisationsweite Anzahl“ bezeichnet die Gesamtzahl der Qualifizierten Nutzer von Forschung und 
Lehre in der Organisation, wie in der Tabelle „Lizenzierungsoptionen; Rechte und Beschränkungen“ in 
diesem Beitritt aufgeführt.
„Früherer Beitritt oder Vertrag“ ist ein School-Abonnement-Beitritt, ein Campus-Abonnement-Beitritt, ein 
Beitritt für Bildungslösungen oder ein Open Value Subscription-Vertrag für Bildungslösungen.
„Qualifiziertes Gerät“ bezeichnet jedes Gerät, das von oder zugunsten der Organisation oder von oder 
zugunsten der in der Organisation eingeschriebenen Studenten genutzt wird, und ist: (1) einen Desktop-
PC, einen tragbaren Computer, eine Arbeitsstation oder ein ähnliches Gerät, das in der Lage ist, 
Windows Professional lokal (in einer physischen oder virtuellen Betriebssystemumgebung) auszuführen, 
oder (2) ein Gerät, mit dem auf eine virtuelle Desktop-Infrastruktur („VDI“) zugegriffen wird. Der Begriff 
„Qualifizierte Geräte“ umfasst keine Geräte, die als Server bestimmt sind und nicht als Personal 
Computer genutzt werden oder nicht verwaltet werden (wie zu Beginn der jeweiligen anfänglichen 
Laufzeit oder des Verlängerungszeitraums des Beitritts in den Produktbestimmungen definiert). Nach 
ihrem Ermessen ist die Einrichtung berechtigt, jedes oben ausgeschlossene Gerät, das von oder zu 
Gunsten der Organisation genutzt wird, als Qualifiziertes Gerät für alle oder eine Untermenge von 
Bildungsplattformprodukten oder Onlinediensten zu bestimmen, die die Einrichtung ausgewählt hat.
„Qualifizierender Beitritt“ ist ein Beitritt für Bildungslösungen, dessen Mindestanforderungen erfüllt wurden 
und der von der Einrichtung oder dem Verbundenen Unternehmen der Einrichtung geschlossen wurde, 
und der nach Unterzeichnung dieses Beitritts wirksam ist. Die Einrichtung muss in die Organisation im 
Rahmen eines Beitritts in Bildungslösungen aufgenommen worden sein, der als Qualifizierender Beitritt 
genutzt wird.
„Handelspartner“ ist eine juristische Person, die von Microsoft autorisiert wurde, Lizenzen unter diesem 
Programm zu verkaufen, und von einer Einrichtung damit betraut wird, dieses vor und nach einer 
Transaktion im Zusammenhang mit diesem Vertrag zu unterstützen.
„Studentenanzahl“ bezeichnet die Gesamtzahl der Studenten in der Organisation, wie in der Tabelle 
„Lizenzierungsoptionen: Lizenzrechte und -beschränkungen“ in diesem Beitritt aufgeführt.
„Qualifiziertes Studentengerät“ ist ein Qualifiziertes Gerät, das Eigentum eines Studenten ist oder von 
diesem geleast oder kontrolliert wird oder das Eigentum der Organisation ist oder von dieser geleast oder 
kontrolliert wird und zur individuellen, fest zugeordneten Nutzung einem Studenten zugewiesen wird.
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„Abonnementlizenz“ ist im Sinne dieses Beitritts eine Lizenz mit einer festen Laufzeit, die mit dem 
Ablaufen oder der Kündigung des Beitritts abläuft, sofern die Buy-out-Option nicht ausgeübt wurde. Bei 
jeder unter diesem Beitritt bestellten Lizenz handelt es sich um eine Abonnementlizenz, auch wenn diese 
auf der Bestellung anders bezeichnet wird.

2. Bestellbedingungen.
a. Mindestbestellanforderungen für den Beitritt für Bildungslösungen. Dieser Beitritt 

ermöglicht es der Einrichtung, für ihre gesamte Organisation Produkte auf Abonnementbasis 
zu lizenzieren. Die Einrichtung definiert ihre Organisation und kann zwischen zwei 
verschiedenen Lizenzierungsoptionen wählen (Qualifizierte Nutzer von Forschung und Lehre
oder Studenten), je nachdem, welche Zielgruppe sie die Produkte nutzen lassen möchte.
Die Buy-Out-BestellungAnfangsbestellung muss Abonnementlizenzen für mindestens 
Folgendes umfassen:
(i) Ein Bildungsplattformprodukt für eine Organisationsweite Anzahl von mindestens 

1 000 oder
(ii) Ein Bildungsplattformprodukt für eine Studentenanzahl von mindestens 1 000 oder
(iii) Eine Mischung aus Bildungsplattformprodukten, die, wie in den Produktbestimmungen 

beschrieben, bestellt werden können.
Diese Mindestanforderungen entfallen, wenn die Einrichtung über einen Qualifizierenden 
Beitritt verfügt. Die Einrichtung muss eine Bestellung innerhalb von 30 Tagen nach dem 
Datum des Inkrafttretens des Beitritts erteilen. Microsoft kann diesen Beitritt abweisen, wenn 
sie dafür einen geschäftlichen Grund hat.

b. Zusätzliche Produkte. Wenn die oben genannten Mindestbestellanforderungen erfüllt sind, 
ist die Einrichtung berechtigt, zusätzliche Produkte zu bestellen. Für bestimmte Zusätzliche 
Produkte, die in den Produktbestimmungen als Organisationsweit oder für die volle 
Studentenanzahl lizenziert definiert sind, müssen Einrichtungen Lizenzen entsprechend der 
Organisationsweiten Anzahl oder Studentenanzahl bestellen.

c. Nutzungsrechte für Bildungsplattformprodukte. Abgesehen von den Onlinediensten gilt 
für alle Bildungsplattformprodukte Folgendes: Wenn die Nutzungsrechte einer neuen 
Produktversion strenger sind als die für die Version, die zu Beginn der jeweiligen 
anfänglichen Laufzeit oder des jeweiligen Verlängerungszeitraums des Beitritts aktuell war, 
gelten diese strengeren Nutzungsrechte nicht für die Nutzung dieses Produktes durch die 
Einrichtung während dieser Laufzeit.

d. Nutzungsland. Die Einrichtung muss bei der Anfangsbestellung und bei sämtlichen 
zusätzlichen Bestellungen die Länder angeben, in denen die Lizenzen genutzt werden.

e. Handelspartner. Bestellungen müssen an einen autorisierten Wiederverkäufer gerichtet 
werden, der die Bestellung an Microsoft weiterleitet. Der Handelspartner und die Einrichtung 
vereinbaren die Preise und die Zahlungsbestimmungen untereinander, und Microsoft stellt 
dem Handelspartner auf der Grundlage dieser Bestimmungen eine Rechnung aus. 
Wiederverkäufer und andere Dritte sind nicht befugt, den Microsoft-Partner, der diesen 
Beitritt abschließt, vertraglich zu binden oder ihm eine Verpflichtung oder Haftung 
aufzuerlegen.

f. Hinzufügen von Produkten.
(i) Hinzufügen neuer Produkte, die nicht zuvor bestellt wurden. Neue

Bildungsplattformprodukte und Zusätzliche Produkte können jederzeit durch Kontaktieren 
eines Handelspartners hinzugefügt werden. Neue Zusätzliche Produkte, bei denen es 
sich nicht um Onlinedienste handelt, können genutzt werden, wenn eine Bestellung in 
dem Monat eingereicht wird, in dem das Produkt erstmals genutzt wird. Für nicht zuvor 
bestellte Onlinedienste ist vor der Nutzung eine Anfangsbestellung für den Onlinedienst 
erforderlich.
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(ii) Hinzufügen von Lizenzen für zuvor bestellte Produkte. Abgesehen von den 
Onlinediensten muss die Einrichtung für keine Bildungsplattformprodukte und für keine 
Zusätzlichen Produkte, die Organisationsweit oder für die volle Studentenanzahl 
lizenziert sind, zusätzliche Lizenzen basierend auf der Erhöhung der Organisationsweiten
Anzahl oder der Studentenanzahl nach dem Datum der Bestellung erwerben. Die 
Einrichtung muss Microsoft eine aktualisierte Organisationsweite Anzahl oder 
Studentenanzahl nennen, um solche Zunahmen an jedem Jahrestag des Inkrafttretens 
des Beitritts während des Lizenzzeitraums zu berücksichtigen. Zusätzliche Lizenzen für 
Onlinedienste müssen vor der Nutzung bestellt werden.

(iii) Rechnungsstellung. Microsoft stellt dem Wiederverkäufer der Einrichtung für diese 
Produkte eine anteilige Rechnung aus, deren Betrag auf der Grundlage des höheren 
Betrags aus (i) der Anzahl der vollen Kalendermonate, die im Lizenzzeitraum verbleiben, 
oder (ii) sechs Monaten ermittelt wird. Microsoft wird dem Handelspartner die 
Onlinedienste anteilig entsprechend der Anzahl der vollen Kalendermonate des 
verbleibenden Lizenzierten Zeitraums in Rechnung stellen. Wenn die Einrichtung 
anschließend Lizenzen für Zusätzliche Produkte bestellt, die nicht in der 
Anfangsbestellung der Einrichtung enthalten waren, so nutzt Microsoft die Preisliste, die
zum Rechnungsdatum gültig war, um dem Handelspartner der Einrichtung die 
zusätzlichen Lizenzen zu berechnen. Wenn die Einrichtung nachträglich zusätzliche 
Lizenzen für Produkte bestellt, die in der Erstbestellung der Einrichtung enthalten waren, 
legt Microsoft die Preisliste zugrunde, die bei der Erstbestellung des Produkts gültig war, 
um dem Wiederverkäufer der Einrichtung die zusätzlichen Lizenzen in Rechnung zu 
stellen.

g. Jährliche Bestellungen. Die Einrichtung muss jährlicher Bestellungen wie folgt einreichen:
(i) Jährliche Bestellanforderungen. Wenn die Einrichtung einen Lizenzierten Zeitraum von 

drei Jahren hat, muss sie eine jährliche Bestellung einreichen, in der etwaige 
Änderungen seit der Anfangsbestellung oder der letzten jährlichen Bestellung 
berücksichtigt sind, einschließlich ihrer aktualisierten Organisationsweite Anzahl oder 
Studentenanzahl. Jede Jahresbestellung muss Lizenzen für mindestens die gleichen 
Arten und Mengen von Produkten enthalten, die in dem Jahr nach dem Datum des 
Inkrafttretens des Beitritts oder des letzten Jahrestages bestellt wurden, mit Ausnahme 
von erlaubten Ermäßigungen, Höherstufungen, Add-ons und allen weiteren 
Zusatzprodukten, die nicht Organisationsweit bestellt wurden.

(ii) Reduzierung der Anzahl von Abonnementlizenzen. Die Einrichtung ist berechtigt, die 
Anzahl der Abonnementlizenzen am Jahrestag der Eintragung auf Prognosebasis wie 
folgt zu reduzieren:
1. In Bezug auf Unternehmensplattformprodukte können Lizenzen reduziert werden, 

solange die Mindestanforderungen an die Erstbestellung eingehalten werden.
2. Für bestimmte Zusätzliche Produkte, die Organisationsweit oder für die volle 

Studentenanzahl bestellt wurden, kann die Anzahl von Lizenzen reduziert werden, 
solange sie auch weiterhin der Organisationsweiten Anzahl bzw. der 
Studentenanzahl der Einrichtung entspricht.

3. Bei anderen Zusätzlichen Produkten kann die Einrichtung die Anzahl der Lizenzen 
reduzieren. Wenn die Lizenzanzahl auf Null reduziert wird, wird die Nutzung der 
jeweiligen Abonnementlizenz durch die Einrichtung gekündigt.

(iii) Jährlicher Bestellzeitraum. Microsoft muss vor jedem Beitrittsjahrestag eine 
Jahresbestellung erhalten. Die Einrichtung kann häufiger als an jedem Jahrestag des 
Beitritts Bestellungen einreichen, mit Ausnahme von Reduzierungen der Anzahl von 
Abonnementlizenzen.

h. Buy-Out-Option. Die Einrichtung verfügt bei aktiven Abonnementlizenzen, die unter diesem 
Beitritt für Produkte, die keine Onlinedienste sind (falls zulässig), über eine Buy-Out-Option, 
und sie kann ab dem Wirksamkeitsdatum zeitlich unbeschränkte Lizenzen für die neueste 
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Version des Produkts erwerben, indem sie eine Bestellung für solche Lizenzen aufgibt. Eine 
Buy-Out-Option ist verfügbar, wenn die Einrichtung die Produkte unter einem oder mehreren 
Beitritten (einschließlich Verlängerungen) unmittelbar vor Ablaufdatum für mindestens 36 
volle Kalendermonate lizenziert hat. Um die Buy-out-Option auszuüben, muss eine Buy-Out-
Bestellung spätestens 30 Tage vor dem Ablaufdatum von der Einrichtung eingereicht werden 
und bei Microsoft eingehen. Das Ablaufdatum ist das Rechnungsdatum für die Buy-out-
Bestellung. Die Einrichtung kann zeitlich unbeschränkte Lizenzen für 
Bildungsplattformprodukte und Organisationsweit lizenzierte Zusätzliche Produkte in einer 
Menge bestellen, die mindestens der Organisationsweiten Anzahl entspricht; diese darf 
jedoch nicht die Gesamtmenge der Qualifizierten Geräte in der Organisation am Tag der 
Buy-Out-Bestellung überschreiten. Die Einrichtung kann zeitlich unbeschränkten Lizenzen für 
Zusätzliche Produkte in einer Menge bestellen, die der geringsten Anzahl von Lizenzen 
entspricht, die während einem der drei Zeiträume von 12 Monaten bestellt wurden, die dem 
Ablauf des Beitritts unmittelbar vorausgehen. Die Buy-Out-Option ist nicht wählbar für 
Produkte, die unter der Studentenlizenzoption lizenziert sind. Soweit in den Nutzungsrechten 
nicht ausdrücklich anderweitig bestimmt, sind zeitlich unbeschränkte Lizenzen, die über die 
Buy-Out-Option erworben wurden, Gerätelizenzen.

i. Wie man Bestellungen bestätigt. Microsoft wird kennwortgeschützte Informationen über 
von jeder Einrichtung abgegebene Bestellungen einschließlich einer elektronischen 
Bestätigung jeder Bestellung im Volumenlizenz-Servicecenter unter 
(https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter) oder einer Folgeseite veröffentlichen. Mit 
Microsofts Annahme dieses Beitritts erhält die von der Einrichtung als Online-Administrator 
benannte Person Zugang zu dieser Website.

j. Höherstufungslizenzen. Bei Lizenzen, die unter diesem Beitritt zu einem Step-up berechtigt 
sind, ist die Einrichtung berechtigt, ein Step-up zu einer höheren Edition oder Suite 
durchzuführen. Die in vorstehendem Unterabschnitt „Hinzufügen von Lizenzen für zuvor 
bestellte Produkte“ genannten Bestellbedingungen gelten für alle Step Ups.

3. Preisgestaltung.
a. Abonnementpreis. Dieser Abschnitt gilt nicht für Produkte, für welche die Einrichtung 

Lizenzen zu Sonderangebotspreisen für den Distributor bzw. Handelspartner erworben hat.
(i) Einjähriger Lizenzzeitraum. Microsoft erhöht den Preis, den es dem Wiederverkäufer 

für eine jährliche Verlängerung einer Lizenz berechnet, nicht um mehr als zehn Prozent 
(10 %) (wie mit Bezug auf U.S.-Fonds ermittelt und unabhängig von der Währung, in der 
die Beträge in Rechnung gestellt oder bezahlt werden) über das Niveau des unmittelbar 
vorangegangenen 1-Jahres-Lizenzzeitraums, wenn die Einrichtung vor Ablauf des 
Beitritts für dieselben Produkte in den gleichen Mengen wie im ablaufenden 
Lizenzzeitraum eine Verlängerungsbestellung erteilt.

(ii) Lizenzierter Zeitraum von drei Jahren. Falls die Einrichtung sich für einen Lizenzierten 
Zeitraum von drei Jahren entscheidet und die Bestellanforderungen dieses Beitritts 
einhält und sofern die Einrichtung für das gleiche Preislevel für den gesamten 
Lizenzzeitraum qualifiziert wird, stellt Microsoft dem Handelspartner bei jeder jährlichen 
Bestellung den gleichen Preis für eine Lizenz in Rechnung wie bei der ersten Bestellung 
des Produktes durch die Einrichtung. Dies gilt nicht für Step-ups.

b. Preislevel. Das Preislevel für Bildungsplattformprodukte wird durch die Organisationsweite 
Anzahl bzw. die Studentenanzahl der Einrichtung bestimmt (A, B, C oder D). Wenn die 
Einrichtung diesen Beitritt verlängern möchte, wird das Preislevel zu Beginn 
der Verlängerung anhand der organisationsweiten Anzahl oder Studentenanzahl der 
Einrichtung zum Zeitpunkt der Verlängerungsbestellung neu festgelegt. Für Zusätzliche 
Produkte bestehen keine Preislevel. Unter der Voraussetzung, dass die Einrichtung über den 
gesamten Zeitraum Anspruch auf das gleiche Preisniveau hat, ändert sich das Preisniveau 
der Einrichtung während der Laufzeit des Beitritts nicht. Wenn die Einrichtung während des 
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geltenden Erst- oder Verlängerungszeitraums für ein anderes Preisniveau in Frage kommt, 
ist Microsoft berechtigt, nach eigenem Ermessen ein neues Preisniveau für künftige neue 
Bestellungen entweder auf Antrag der Einrichtung oder von sich aus festzulegen.

Wählen Sie das Preisniveau, das für 
die Option Qualifizierter Nutzer von 

Forschung und Lehre gilt.
Organisationsweite 

Anzahl 

Preislevel
(nur anwendbar auf 
Bildungsplattformpr

odukte)
1.000 A
3.000 B
10.000 C
25.000 D

Preislevel auswählen, das für die 
Studentenoption gilt Studentenanzahl 

Preislevel
(nur anwendbar auf
Bildungsplattformpr

odukte)
1.000 A
3.000 B

10.000 C
25.000 D

c. Festlegung der Preise. Die Preise, die die Einrichtung zum Lizenzieren der Produkte zahlt, 
werden in dem Vertrag zwischen der Einrichtung und dem Handelspartner der Einrichtung 
festgelegt. Microsoft legt gegenüber dem Handelspartner jedoch Preise zu Beginn dieses 
Beitritts fest und erhöht die Preise, die Microsoft dem Handelspartner für die Produkte 
berechnet, während der Laufzeit des Beitritts nicht.

4. Qualifizierende Systemlizenzen.
Die unter diesem Programm gewährten Desktop-Betriebssystem-Lizenzen sind nur Upgrade-Lizenzen. 
Es sind keine Lizenzen für Vollversionen von Desktop-Betriebssystemen unter diesem Programm 
verfügbar. Wenn die Einrichtung das Windows-Desktop Betriebssystem-Upgrade auswählt, müssen alle 
Qualifizierten Geräte, auf denen die Einrichtung das Windows-Desktop Betriebssystem-Upgrade ausführt, 
lizenziert sein, eines der in den Produktbestimmungen angegebenen qualifizierenden Betriebssysteme zu 
nutzen.

5. Ende der Laufzeit des Beitritts und Kündigung.
a. Allgemeines. Microsoft wird die Einrichtung vor Ablauf des Beitritts schriftlich 

benachrichtigen. In der Benachrichtigung wird die Einrichtung auf die Möglichkeit 
hingewiesen, (1) den Beitritt zu verlängern, (2) einen neuen Beitritt vorzunehmen, (3) die 
Buy-out-Option auszuüben oder (4) den Beitritt auslaufen zu lassen. Microsoft wird eine 
Verlängerungsbestellung oder einen neuen Beitritt nicht ohne triftigen Grund zurückweisen. 
Es ist jedoch möglich, dass Microsoft dieses Programm ändert, sodass es für die Einrichtung 
notwendig sein wird, vor der Verlängerung oder Einreichung eines neuen Beitritts einen 
neuen Vertrag zu schließen. Jeder Lizenzzeitraum beginnt am Tag nach Ablauf des 
vorherigen Lizenzzeitraums.

b. Verlängerungsbestellungen. Die Einrichtung kann sich entscheiden, ihren anfänglichen 
Lizenzierten Zeitraum um 72 aufeinanderfolgende Monate ab dem anfänglichen 
Wirksamkeitsdatum mittels einer Kombination aus (1) Verlängerungszeiträumen von 12 
vollen Kalendermonaten und (2) einem Verlängerungszeitraum von 36 vollen 
Kalendermonaten zu verlängern. Eine Verlängerungsbestellung muss vor Ablauf des 
anfänglichen Lizenzierten Zeitraums von der Einrichtung eingereicht werden und bei 
Microsoft eingehen.
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c. Wenn die Einrichtung sich gegen eine Verlängerung entscheidet.
(i) Buy-Out von Abonnementlizenzen. Die Einrichtung kann sich dafür entscheiden, 

fortwährende Lizenzen zu beziehen, wie sie im Abschnitt „Buy-Out-Option“ für Lizenzen 
beschrieben sind und für die ein Buy-Out verfügbar ist.

(ii) Ende des Beitritts. Die Einrichtung kann den Beitritt auslaufen lassen. Wenn der Beitritt 
abläuft, sind die Lizenzen gekündigt und enden am Ablaufdatum. Alle zugehörigen 
Medien müssen deinstalliert und vernichtet werden, und die Organisation muss die 
Nutzung einstellen. Microsoft ist berechtigt, zur Nachprüfung dieser Vorschrift eine 
schriftliche Bestätigung anzufordern. Da alle im Rahmen dieses Vertrags erworbenen 
Lizenzen befristet sind, ist die Einrichtung nicht berechtigt, Software Assurance für diese 
Lizenzen im Rahmen eines anderen Microsoft-Volumenlizenzprogramms zu erhalten, 
ohne zuvor eine unbefristete Lizenz oder eine Lizenz und Software Assurance (L&SA) 
erworben zu haben.

d. Kündigung aus wichtigem Grund. Jede Kündigung dieses Beitritts aus wichtigem Grund 
unterliegt der Ziffer mit der Überschrift „Kündigung aus wichtigem Grund“ des Vertrags.

e. Vorzeitige Kündigung. Kündigt die Einrichtung ihren Beitritt aufgrund einer Verfehlung von 
Microsoft oder kündigt Microsoft einen Onlinedienst aus regulatorischen Gründen, stellt 
Microsoft dem Wiederverkäufer der Einrichtung eine Gutschrift über den im Voraus gezahlten 
Betrag für den Zeitraum nach der Kündigung aus.
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Details zum Beitritt

1. Definition der Organisation der Einrichtung.
Definieren Sie die Organisation durch Auswahl einer der Optionen unten. Bitte wählen Sie nur eine
Option.

Die Einrichtung und alle ihre Verbundenen Unternehmen, Abteilungen und Schulstandorte
(führen Sie in der Liste unten keine Einrichtungen auf)

Nur die Einrichtung (einschließlich aller Abteilungen oder Schulstandorte, jedoch ohne Verbundene 
Unternehmen) (führen Sie in der Liste unten keine Einrichtungen auf)

Einrichtung plus das/die aufgeführte(n) Verbundene(n) Unternehmen und/oder die 
Abteilung(en) und/oder Schulstandort(e) oder eindeutig definierte(n) Nutzergruppe(n), 
wenn es sich bei dem Verbundenen Unternehmen um eine Schule ohne Abteilungen 
oder Schulstandorte handelt von (einem) Verbundenen Unternehmen (bitte das/die Verbundene(n) 
Unternehmen, Abteilung(en), den/die Schulstandort(e) und/oder die Nutzergruppe(n) des/der Verbundenen 
Unternehmen(s) im Folgenden aufführen)

Die aufgeführte(n) Abteilung(en) und/oder Schulstandort(e) und/oder eindeutig 
definierte(n) Nutzergruppe(n) der Einrichtung (oder eines Verbundenen Unternehmens), 
wenn es sich bei der Einrichtung oder dem Verbundenen Unternehmen um eine Schule 
ohne Abteilungen oder Schulstandorte handelt (von (einem) Verbundenen Unternehmen (bitte die 
Abteilung(en), den/die Schulstandort(e) oder oder die Nutzergruppe(n) und das/die etwaige(n) Verbundenen 
Unternehmen aufführen)

Wenn die Einrichtung spezielle Abteilungen, Schulstandorte und/oder eindeutig definierte Nutzergruppen 
in den Beitritt aufnehmen möchte, muss die Einrichtung die Namen der Abteilung, des Schulstandorts 
und/oder der definierten Nutzergruppe mitteilen. Wenn die Abteilung, der Schulstandort oder die 
Nutzergruppe Teil eines Verbundenen Unternehmens ist, muss die Einrichtung zudem den Namen des 
Verbundenen Unternehmens mitteilen. Eine Abteilung umfasst alle Segmente einer Abteilung (z. B. sollte 
in einer Wirtschaftshochschule eine Wirtschaftsbibliothek vorhanden sein). Eine Abteilung muss zu 
Ausbildungszwecken bestehen. Open-Access-Labore und andere Ressourcen-Supportzentren gelten 
nicht als separate Abteilungen.

Liste der teilnehmenden Verbundenen Unternehmen, Abteilungen, Schulstandorte und/oder 
eindeutig definierten Nutzergruppen

Die Einrichtung kann diesem Beitritt eine oder mehrere Seiten hinzufügen, wenn zusätzliche Zeilen 
benötigt werden.

2. Lizenzoptionen; Lizenzrechten und -beschränkungen.
Auswahl einer Lizenzoption. Die Einrichtung ist berechtigt, Bildungsplattformprodukte und 
Zusatzprodukte zu lizenzieren, die Organisationsweit oder für die volle Studentenanzahl für 
(1) Qualifizierte Nutzer von Forschung und Lehre bzw. (2) Studenten lizenziert sind. Die Einrichtung muss 
die von ihr gewählte(n) Option(en) durch Ankreuzen des entsprechenden Kästchens und Angabe ihrer 
anfänglichen Organisationsweiten Anzahl bzw. Studentenanzahl kenntlich machen. Die Einrichtung muss 
mindestens eine Lizenzoption auswählen.
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Lizenzoptionen.

a. Qualifizierte Nutzer von Forschung und Lehre: Wenn die E inrichtung diese Option wählt, 
muss die Organisationsweite Anzahl alle Qualifizierten Nutzer von Forschung und Lehre in 
ihrer Organisation umfassen.

b. Studenten:  Wenn  die  Einrichtung  diese  Option  wählt,  muss  die  Studentenanzahl  der 
Einrichtung alle Studenten in ihrer Organisation umfassen.

Kategorie  Auswahl der Einrichtung.  Organisationsweite Anzahl und/oder 
Studentenanzahl

1. Qualifizierte Nutzer 
von Forschung und 
Lehre

1535

2. Studenten  18772

Lizenzrechte und Einschränkungen.  Solange die Einrichtung Bestellungen gemäß dem Vertrag und 
diesem Beitritt für erforderliche Lizenzen abgibt und gemäß dem Vertrag mit ihrem Handelspartner zahlt, 
hat die Einrichtung (bzw. ihre Studenten, sofern zutreffend) während der Laufzeit dieses Beitritts die 
folgenden Rechte:

a. Wenn  die  Option  Qualifizierter  Nutzer  von  Forschung  und  Lehre  gewählt  wird,  ist  die 
Einrichtung nicht verpflichtet, Bürger zu zählen, die auf PCs zugreifen, die in den Open -
Access-Labors  oder  Bibliotheken  der  Einrichtung  verbleiben.  Die  Einrichtung  darf  keinen 
Fernzugriff  auf  Software  gestatten,  die  auf  PCs  in  frei  zugänglichen  Laboren  oder 
Bibliotheken  installiert  ist.  Im  Falle  von  Clientzugriffslizenzen  (CAL)  ist  die  Einrichtung 
berechtigt,  (1)  jedem  Qualifizierten  Gerät  eine  Geräte-CAL  und  (2)  jedem  Qualifizierten 
Nutzer von Forschung und Lehre eine Nutzer- CAL zuzuweisen, um in beiden Fällen auf die 
entsprechende Serversoftware der Einrichtung zuzugreifen.

b. Wird  die  Studentenoption  ausgewählt,  ist  jeder  Student  der  Organisation  berechtigt,  eine 
Instanz  der  lizenzierten  Bildungsplattformprodukte  und  eine  Instanz  der  für  die 
Studentenanzahl lizenzierten Zusätzlichen Produkte auf einem Qualifizierten Studentengerät 
zu nutzen. Im Falle von CALs kann die Einrichtung jedem Studenten für den Zugrif f auf die 
jeweilige Serversoftware eine Nutzer-CAL zuweisen. Das Recht des Studenten, die Software 
zu  nutzen,  richtet  sich  nach  einsehbaren  Datenschutzerklärungden  entsprechenden 
Abschnitten der jeweils aktuellen Produktbestimmungen.

3. Kontaktinformationen.
Jede  Partei  wird  die  andere  schriftlich  informieren,  sofern  sich  eine  der  auf  den  nachfolgenden 
Kontaktinformationsseiten  angegebenen  Informationen  ändert.  Die  mit  einem  Sternchen  (*) 
gekennzeichneten Felder müssen ausgefüllt werden. Durch Angabe der Konta ktinformationen stimmt die 
Einrichtung  deren  Verwendung  zu  Zwecken  der  Verwaltung  dieses  Beitritts  durch  Microsoft,  ihre 
Verbundenen Unternehmen und andere Parteien, die bei der Verwaltung dieses Beitritts helfen, zu. Die 
im Zusammenhang mit diesem Beitritt angegebenen personenbezogenen Daten werden im Einklang mit 
der  unter  https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter einsehbaren  Datenschutzerklärung 
verarbeitet und geschützt.

a. Hauptkontaktperson.  Diese Kontaktperson ist die Hauptkontaktperson für den Beitritt bei 
der  Einrichtung.  Diese  Kontaktperson  ist  auch  ein  Online- Administrator  für  das 
Volumenlizenz-Servicecenter  und  kann  anderen  Personen  Online- Zugriff  gewähren.  Die 
Hauptkontaktperson ist die Standardkontaktperson für alle Zwecke, es sei denn, es werden 
eigene Kontaktpersonen für bestimmte Zwecke angegeben.

Name  der  Gesellschaft  (muss  Name  der  juristischen  Person  sein)*  Technische 
Hochschule Mittelhessen
██████████████████████ ▍███ ▍██████ ▍███
█████████████████████ ▍█████████████████
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Anschrift*  Wiesenstraße 14
Ort* Gießen
Postleitzahl*  35390
████████ ▍███████
Telefon ▍████████
██████████████

b. Kontaktperson für Mitteilungen und Online -Administrator.  Dieser Kontakt (1) nimmt die 
vertraglichen  Mitteilungen  entgegen  und  (2)  ist  der  Online-Administrator  für  das  Volume 
Licensing Service Center und kann Anderen Online- Zugriff gewähren.

Wie die Hauptkontaktperson (Standard, wenn unten keine Informationen angegeben sind, 
auch wenn das Kästchen nicht angekreuzt ist)

█████████████████████ ▍███ ▍██████ ▍████
E-Mail-Adresse* ▍█████████████████
Anschrift*  Wies███████
Ort* Gießen
Postleitzahl*  35390
████████ ▍███████
Telefon █████████

Bevorzugte Sprache.  Wählen Sie die Sprache für Nachrichten. Deutsch
Dieser Kontakt ist ein Dritter (nicht die Einrichtung). Warnung: Diese Kontaktperson erhält 

personenbezogene Informationen über die Einrichtung und ihre Verbundenen Unternehmen.
* bezeichnet Pflichtfelder

c. Onlinedienste-Manager.  Diese Kontaktperson ist berechtigt, die unter dem Beitritt bestellten 
Onlinedienste zu verwalten.

Wie Kontakt per Nachrichten und Online-Administrator (Voreinstellung, wenn unten keine 
Auskünfte vorhanden sind, auch wenn das Kästchen nicht markiert ist)

██████████████████████ ████ ▍███████ ████
██████████ ████████████████
Telefon ████████

Diese Kontaktperson ist aus einem Drittunternehmen (nicht die Gesellschaft). Warnung: 
Diese Kontaktperson erhält persönliche Informationen über die Gesellschaft.
* bezeichnet Pflichtfelder

d. Wiederverkäuferinformationen. Die Kontaktperson des Handelspartners für diesen Beitritt ist:

Öffentliche  Kundennummer  (Public  Customer  Number,  „PCN“)  des  Select -
Handelspartners* 99569923
Name des Unternehmens des Select-Handelspartners*    Asknet AG
Straße (Postfachadressen werden nicht akzeptiert)* Vincenz-Priessnitz-Str.3
Ort* Karlsruhe
Postleitzahl* 76131
Land* Deutschland
██████████████████████ ▍████ ███████ ▍ ████
Telefon ██████████
E-Mail-Adresse* ▍███████████████
* bezeichnet Pflichtfelder
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Durch seine Unterschrift unten bestätigt der oben identifizierte Handelspartner, dass alle 
in diesem Beitritt bereitgestellten Informationen richtig sind.

Unterschrift* 
Name in Druckbuchstaben* 
Titel in Druckbuchstaben* 
Datum* 

Wechsel eines Handelspartners. Ein Handelspartner wird in dem Gebiet der Einrichtung 
ausgewählt. Ein Handelspartner ist ein Large Account Reseller („LAR“), den Microsoft 
autorisiert hat, Software unter dem Vertrag in der Region der Einrichtung zu vertreiben. Wenn 
Microsoft oder der Handelspartner sich dafür entscheidet, keine weiteren 
Geschäftsbeziehungen mehr miteinander zu unterhalten, muss die Beitrittseinrichtung einen 
neuen Handelspartner auswählen. Sofern die Beitrittseinrichtung oder der Handelspartner 
beabsichtigt, die bestehenden Geschäftsbeziehungen zu beenden, muss die kündigende 
Partei Microsoft und die andere Partei auf einem von Microsoft zur Verfügung gestellten, 
unterzeichneten Formblatt mindestens 30 Tage vor dem Datum, an dem ein solcher Wechsel 
wirksam werden soll, schriftlich davon in Kenntnis setzen.

e. Falls die Beitrittseinrichtung eine der folgenden separaten Kontaktpersonen wünscht, ist das 
Formblatt für zusätzliche Kontaktpersonen beizufügen. Andererseits bleibt 
Nachrichtenkontakt und Online-Administrator die Voreinstellung.

(i) Zusätzliche Kontaktperson für Mitteilungen
(ii) Software Assurance-Manager
(iii) Abonnement-Manager
(iv) Customer Support Manager (CSM)-Kontaktperson

f. Microsoft-Kundenbetreuer. Geben Sie den Microsoft-Kontenführer-Kontakt in Bezug auf 
die Einrichtung an.

Name des Microsoft-Kundenbetreuers: 
E-Mail-Adresse des Microsoft-Kundenbetreuers: @Microsoft.com


